
festsetzungen (gem. § 9 BaugB)

Teil B: TexTTeil

1.  ART  DeR BAUliCHeN NUTZUNG
 analog § 9 abs. 1 nr. 1 baugb

1.1 sonstiges sondergebiet 
gem. § 9 abs. 1 nr.1 baugb i.V.m.  
§ 11 abs. 3 baunVo 

 

1.2 gewerbegebiet
 gem. § 9 abs. 1 nr. 1 baugb i.V.m.  

§ 8 baunVo
 1.2.1 zulässig sind

 1.2.2 ausnahmsweise zulässig sind

 1.2.3 nicht zulässig sind

2.  MASS DeR BAUliCHeN NUTZUNG

2.1 wandhöhe 
gem. § 9 abs. 1 nr.1 baugb i.V.m.  
§ 18 baunVo und § 7 abs. 4 lbauo 

 

2.2 grundflächenzahl (grz)
 gem. § 9 abs. 1 nr. 1 baugb i.V.m.  

§ 19 baunVo

3. üBeRBAUBARe UND NiCHT  
üBeRBAUBARe GRUNDSTüCkSfläCHeN

 gem. § 9 abs. 1 nr. 2 baugb i.V.m.  
§ 23 baunVo

4. BAUweiSe
 gem. § 9 abs. 1 nr. 2 baugb i.V.m.  

§ 22 baunVo

5. fläCHeN füR STellpläTZe UND GARAGeN 
Sowie füR SoNSTiGe NeBeNANlAGeN  
gem. § 9 abs. 1 nr. 4 baugb i.V.m.  
§ 12 u. § 14 abs. 2 baunVo

als bauliche nutzung wird für das baugebiet so ez ein 
sonstiges sondergebiet „großflächiger einzelhandel“ 
festgesetzt.
zulässig sind:
1. großflächige einzelhandelsbetriebe (Vollsorti-

menter) bis zu einer Verkaufsfläche von max. 1550 
m2. davon sind maximal 10 % der Verkaufsfläche 
für randsortimente zulässig, ansonsten wird das 
zulässige warensortiment auf lebensmittel und ge-
tränke begrenzt.

2.  stellplätze innerhalb der festgesetzten flächen
3. der zweckbestimmung des sonstigen sondergebie-

tes dienende büro-, sozial- und lagerräume sowie 
nebenanlagen

für die baugebiete ge 1 und ge 2 wid ein gewerbe-
gebiet festgesetzt.
für ge 1 und ge 2:
1.  gewerbebetriebe aller art lagerhäuser, lagerplätze 

und öffentliche betriebe
2.  geschäfts-, büro, und Verwaltungsgebäude
3.  anlagen für sportliche zwecke
für ge 2 ist zusätzlich gem. § 1 abs. 6 nr. 2 baunVo 
allgemein zulässig:
1. wohnungen für aufsichts- und bereitschaftsperso-

nen sowie für betriebsinhaber, betriebsleiter und 
betriebsangehörige, die dem gewerbebetrieb zu-
geordnet und ihm gegenüber in grundfläche und 
baumasse untergeordnet sind

für ge 1 und ge 2 gem. § 8 abs. 3 baunVo:
1.  anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und ge-

sundheitliche zwecke
für ge 1 und ge 2
1.  gem. § 1 abs. 5 baunVo “tankstellen“
2.  gem. § 1 abs. 6 nr. 1 baunVo werden auch “Ver-

gnügungsstätten”, die gem. § 8 abs. 3 nr. 3 
baunVo ausnahmsweise zulässig sind, nicht be-
standteil des bebauungsplanes

3.  bordellbetriebe gem. § 1 abs. 9 baunVo
für ge 1 sind zusätzlich folgende nutzungen nicht zu-
lässig:
1. gem. § 1 abs. 6 nr. 1 baunVo werden wohnun-

gen für aufsichts- und bereitschaftspersonen 
sowie für betriebsinhaber, betriebsleiter und be-
triebsangehörige, die dem gewerbebetrieb zu-
geordnet und ihm gegenüber in grundfläche und 
baumasse untergeordnet sind, nicht bestandteil 
des bebauungsplanes

siehe Plan,
als wandhöhe gilt das senkrecht gemessene maß von 
der geländeoberfläche bis zum schnittpunkt der wand 
mit der dachhaut oder bis zum oberen abschluss der 
wand. 
die max. zulässige wandhöhe beträgt im vorderen, der 
saarbrücker straße zugewandten bereich 10,0 m, im 
restlichen bereich des sonstigen sondergebietes, sowie 
in den gewerbegebieten ge 1 und ge 2 8,0 m.

siehe Plan, 
die grundflächenzahl (grz) wird für die nutzung soez 

auf 0,9, für das baugebiet ge 1 auf 0,8 und für ge 2 
auf 0,6 festgesetzt. bei der ermittlung der grundfläche 
sind die grundflächen von garagen und stellplätzen 
mit ihren zufahrten, nebenanlagen im sinne des § 14, 
bauliche anlagen unterhalb der geländeoberfläche, 
durch die das baugrundstück lediglich unterbaut wird, 
mitzurechnen. 
die zulässige grundfläche darf durch die grundflächen 
der in satz 1 bezeichneten anlagen bis zur erreichung 
einer grz von 1,0, überschritten werden.

siehe Plan,
innerhalb der überbaubaren grundstücksflächen sind 
stellplätze, garagen und sonstige untergeordnete 
nebenanlagen und einrichtungen, die dem nutzungs-
zweck des grundstückes dienen und seiner eigenart 
nicht widersprechen, zulässig. ein Vortreten von ge-
bäudeteilen in geringfügigem ausmaß ist zulässig. 
außerhalb der durch baugrenzen festgesetzten flächen 
sind befestigte zufahrten und zugänge, wege, stell-
plätze und weitere gestaltungselemente zulässig.

siehe Plan,
innerhalb des sonstigen sondergebietes „großflä-
chiger einzelhandel“ und im gewerbegebiet ge 1 
wird eine abweichende bauweise gemäß § 22 abs. 3 
baunVo festgesetzt. die gebäudelänge kann mehr als 
50 m betragen, eine grenzbebauung ist zulässig.
im baugebiet ge 2 wird eine offene bauweise festge-
setzt.

siehe Plan,
im bereich des bestehenden „Parkplatzes“ wird eine 
fläche für eine stellplatzanlage festgesetzt. stellplätze 
sind auch generell innerhalb und außerhalb der über-
baubaren grundstücksflächen zulässig.
aus gründen des schallschutzes sollen die fahrwege 
der stellplätze mit asphalt und nicht mit Verbundpflas-
ter ausgestattet werden (siehe lärmgutachten).

teil a: PlanzeiCHnung - BeBauungsPlan

die Katastergrundlage ist im original bestätigt.
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Nutzungsart 

SOEZ

wandhöhe

10 m

GRZ
0,9

Bauweise
a

   
 geltungsbereich

   (§9 abs. 7 baugb)

  

sonstiges sondergebiet grossflächiger einzelhandel
  (§ 9 abs.1 nr. 1 baugb und § 11 abs. 3 baunVo)

  

PriVate grünflächen
  (§ 9 abs.1 nr. 15 baugb)

  

baugrenze
  (§ 9 abs.1 nr. 2 baugb u. § 23 abs. 3 baunVo)

 

GRZ 0,8

 

grundflächenzahl
  (§ 9 abs.1 nr. 1 baugb und § 19 baunVo)

 

a/o

 

abweichende/offene bauweise
  (§ 9 abs.1 nr. 2 baugb und § 22 abs. 2 baunVo)

 

8 m

 

wandhöhe
  (§ 9 abs.1 nr. 2 baugb und § 22 abs. 2 baunVo)

  erhaltung Von bäumen, sträuchern und sonstigen bePflanzungen
  (§ 9 abs.1 nr. 25 b baugb)   

 

 flächen für stellPlätze, garagen und sonstige nebenanlagen
  (§ 9 abs.1 nr. 4 baugb und §§ 13 und 14 baunVo )

  

  

  

gewerbegebiet

  (§ 9 abs.1 nr. 1 baugb und § 8 baunVo)  

  

  abgrenzung unterschiedlicher nutzungen bzw. gebäudehöhen

  (§ 9 abs.1 nr. 4 und § 16 abs. 5 baunVo)  

PlanzeiCHenerläuterung

6. pRivATe GRüNfläCHeN  
gem. § 9 abs. 1 nr. 15 baugb 

7. fläCHeN ZUM ANpflANZeN voN BäUMeN 
UND STRäUCHeRN  
gem. § 9 abs. 1 nr. 25 a und b baugb

8. fläCHeN ZUM eRHAlT voN BäUMeN UND 
STRäUCHeRN

 gem. § 9 abs. 1 nr. 25 b baugb

9.  GReNZe DeS RäUMliCHeN 
GelTUNGSBeReiCHS 

 gem. § 9 abs. 7 baugb

anlagen zur energieerzeugung sind i.V.m. § 14 abs. 2 
baunVo im gesamten Plangebiet zulässig.

siehe Plan, 
die bestehenden grünflächen entlang der saarbrücker 
straße werden als private grünflächen festgesetzt.

im bereich der stellplätze im sonstigen sonderge-
biet „großflächiger einzelhandel“ ist  je 4 stellplätze 
mindestens ein standortgerechter großbaum (16 cm 
stammumfang in 1 m höhe gemessen) zu pflanzen 
und dauerhaft zu erhalten. Pro baumstandort ist nach 
maßgabe der din 18 916 eine offene fläche von min-
destens 6 qm und 16 qm grundfläche des durchwur-
zelbaren raumes mit einer tiefe von mindestens 80 cm 
vorzuhalten.
zur optimalen entfaltung der funktionalität der ge-
hölzstrukturen sind zur anpflanzung nur standort-
gerechte arten zu verwenden. die folgende artenliste 
stellt eine auswahl der zu pflanzenden gehölze dar:
• winterlinde  (tilia cordata „rancho“)
• Platane  (Platanus acerifolia)
• spitz-ahorn  (acer platanoides „columnare“)
• esche „globosa“  (fraxinus excelsior „globosa“)
• stieleiche  (Quercus robur)
• robinie  (robinia pseudoacacia)
die begrünung erfolgt entsprechend der fll richtlinien 
und des grünordnungsplanes, der in der begründung 
enthalten ist. er ist bestandteil des bebauungsplanes.

siehe Plan,
auf den im Plan definierten standorten sind be-
stehende bäume zu erhalten.

siehe Plan

Nutzungsart 

SOEZ

wandhöhe

8 m

GRZ
0,9

Bauweise
a

Nutzungsart 

GE 2

wandhöhe

8 m

GRZ
0,6

Bauweise
o

p

p

p für die Verfahrensdurchführung und die festsetzungen des 
bebauungsplanes gelten u.a. folgende gesetze und Ver-
ordnungen in den jeweils gültigen fassungen:

• baugb, in der fassung der bekanntmachung vom 
23.09.2004 (bgbl. i s. 2414), zuletzt geändert durch 
art. 4 des gesetzes vom 31.07.2009 (bgbl. i s. 2585)

• baunutzungsverordnung (baunVo) in der bekannt-
machung der neufassung vom 23.01.1990 (bgbi. i s. 
132), zuletzt geändert durch art. 3 des gesetzes vom 
22.04.1993 (bgbi i s. 466)

• anlage zur Verordnung über die ausarbeitung der bau-
leitpläne und die darstellung des Planinhalts - Planzei-
chenverordnung (PlanzVo 90) vom 18.12.1990 (bgbi. 
i s. 58)

• saarländische landesbauordnung (lbo) (art. 1 des 
gesetzes nr. 1544) vom 18.02.2004, zuletzt geändert 

durch das gesetz vom 21.11.2007 (amtsbl. 2008, 
s.278)

• der § 12 des Kommunalselbstverwaltungsgeset-
zes (KsVg) in der fassung der bekanntmachung vom 
27.06.1997 (amtsblatt des saarlandes s. 682) zuletzt 
geändert durch gesetz vom 11.02.2009 (amtsblatt des 
saarlandes, s. 1215)

• das gesetz über den schutz der natur und Pflege der 
landschaft (saarländisches naturschutzgesetz - sng) 
vom 05.04.2006, in Kraft getreten am 02.06.2006 
(amtsbl. vom 01.06.2006, s. 726), zuletzt geändert 
durch das gesetz vom 28.10.2008 (amtsbl. 2009, s. 3)

• gesetz über naturschutz und landschaftspflege (bun-
desnaturschutzgesetz – bnatschg) vom 30.06.2009 
(bgbl. i s. 2542), in Kraft getreten am 01.03.2010

gesetzliCHe grundlagen

•  der fnP des regionalverbandes wird im wege der berichtigung angepasst.
• das lärmgutachten des tüV aus dem Jahr 2010 ist bestandteil des bebauungsplans. 
• das Plangebiet befindet sich innerhalb des Programmgebiets soziale stadt saarbrücken-brebach.
• der in der begründung enthaltene grüngestaltungsplan ist bestandteil des bebauungsplans.
• die fahrwege des Parkplatzes des Verbrauchermarktes sind mit glattem asphalt zu befestigen. 
• in der nachtzeit zwischen 22.00 und 06.00 uhr darf der Verbrauchermarkt nicht angeliefert werden. 
• im Planungsgebiet befindet sich ein altstandort. nach angaben des lua gibt es keine gefährdung der geplanten 

nutzungen.
• baudenkmäler und bodendenkmäler sind nach heutigem Kenntnisstand von der Planung nicht betroffen. auf die an-

zeigepflicht und das be-fristete Veränderungsverbot bei bodenfunden gem. § 12 sdschg wird hingewiesen.

HinWeise

DACHfoRM UND DACHNeiGUNG; MATeRiAlieN 
ZUR DACHeiNDeCkUNG

weRBeANlAGeN 

zulässig sind flachdächer und flach geneigte dächer.
Kupfer und blei sowie glasierte und reflektierende ma-
terialien sind zur dacheindeckung nicht zulässig, aus-
genommen sind anlagen zur nutzung von solarener-
gie.

werbeanlagen mit laserprojektionen auf dächern und/
oder fassanden sind grundsätzlich unzulässig.
innerhalb des sonstigen sondergebietes großflächiger 
einzelhandel sind Plakatwände und großflächentafeln, 
die mit Papierplakaten bestückt werden ausschließlich 
im eingangsbereich und an der fassade des einzelhan-
delsbetriebes zulässig.
im sonstigen sondergebiet und in den gewerbegebie-
ten darf die höhe der werbeanlage die höhe des zu-
gehörigen hauptgebäudes um max. 1,5 m überschrei-
ten. eigenständige werbeanlagen in form von Pylonen 
oder ähnlichem sind nur bis zu einer höhe von 10 m 
zulässig. grundsätzlich sind werbeanlagen und bau-
teile so zu gestalten, dass sie in form, größe, material 
und farbe eine harmonische, architektonische gliede-
rung erkennen lassen und das straßenbild nicht stö-
ren. so muss die größe der werbung im ausgewoge-
nen Verhältnis zur gebäudehöhe und gebäudebreite 
stehen.

festsetzungen gem. § 9 aBs. 4 BaugB i.v.m. § 85 aBs. 4 lBO

Nutzungsart 

GE 1

wandhöhe

8 m

GRZ
0,8
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a
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